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Einleitung

Dem World Migration Report 2020 zufolge leben weltweit aktuell 272 Millio-
nen Menschen außerhalb ihres Heimatlandes.1 Im Vergleich zum Jahr 2000 ent-
spricht dies einem Anstieg um 57 Prozent – die Tendenz ist weiter steigend.2 
Dabei konzentrieren sich die Einwanderungsströme auf wenige Staaten. Nach 
Angaben der Vereinten Nationen leben zwei Drittel aller Immigranten in nur 
zwanzig Staaten.3 Anziehungsfaktoren wie eine stabile Wirtschaftslage und ein 
leistungsfähiges Gesundheits- und Wohlfahrtssystem bedingen, dass sich auch 
Deutschland in den letzten Jahren zu einem Einwanderungsmagnet entwickelt 
hat. Die Internationale Organisation für Migration bestätigt, dass Deutschland 
nach den USA und neben Saudi-Arabien das zweitbeliebteste Einwanderungs-
land der Welt ist.4 Schon heute leben 13 Millionen Migranten im Bundesgebiet.5 
Dies entspricht knapp 16 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Diese Zahlen sind Beleg dafür, dass die Kongruenz zwischen Staatsange-
hörigkeit und Wohnort im Zeitalter der Globalisierung der Vergangenheit an-
gehört. Internationale Verflechtungen nehmen stetig zu. Menschen halten sich 
aufgrund wachsender Mobilität und schwindender Staatsgrenzen vermehrt im 
Ausland auf. Längst geht es dabei nicht mehr nur um kurzfristige Auslandsauf-
enthalte in Form privater oder beruflicher Auslandsreisen. Personen verlassen 
vielmehr langfristig ihren Heimatstaat, um sich andernorts eine neue Existenz 
aufzubauen, sei es freiwillig, aus persönlichen oder berufsbedingten Gründen, 
oder zwangsweise, auf der Suche nach Schutz vor Krieg und wirtschaftlicher 
Not. Sowohl angesichts des immer größer werdenden Wohlstandsgefälles unter 
den Weltregionen als auch in Anbetracht der zunehmenden Zahl von Kriegs-
schauplätzen – genannt seien nur beispielhaft die Bürgerkriege in Syrien, im 

1 International Organization for Migration (IOM), World Migration Report 2020, 2019, 
S. 19.

2 International Organization for Migration (IOM), World Migration Report 2020, 2019, 
S. 21.

3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, In-
ternational Migration 2019: Wall Chart, online abrufbar unter: https://www.un.org/en/develop 
ment/ desa/population/migration/publications/wallchart/docs/ MigrationStock2019_Wall chart.
pdf (letzter Zugriff: 26.1.2020).

4 International Organization for Migration (IOM), World Migration Report 2020, 2019, 
S. 26.

5 International Organization for Migration (IOM), World Migration Report 2020, 2019, 
S. 87.



2 Einleitung

Sudan und in Somalia, die gewaltsame Vertreibung der muslimischen Minder-
heit der Rohingya aus Myanmar und der andauernde bewaffnete Konflikt zwi-
schen der Ukraine und den prorussischen Separatisten6 – ist davon auszugehen, 
dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren weiter drastisch verstärken wird. 
Die Bevölkerung eines Staates besteht daher aktuell und in Zukunft nicht mehr 
aus einer homogenen Gruppe von Staatsangehörigen, sondern aus Menschen 
verschiedenster Herkunft und Abstammung, deren einzige Gemeinsamkeit im 
tatsächlichen Aufenthalt im Staatsgebiet liegt. Nirgends sind die aufgezeigten 
Entwicklungen dabei gegenwärtiger als in der Europäischen Union, innerhalb 
derer Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital frei verkehren.

Die internationale Migration birgt Chancen. Dies gilt sowohl für die Migran-
ten selbst, denen die Auswanderung neue Perspektiven eröffnet, als auch – mit-
telbar – für die Herkunfts- und Zielstaaten. Denn durch die Rücküberweisun-
gen der Migranten fließt dringend benötigtes Kapital in die Herkunftsstaaten. 
Den Zielstaaten bietet sich die Möglichkeit, durch die Migration dem demo-
grafischen Wandel und Fachkräftemangel in ihrem Staat entgegenzuwirken.7 
Gleichzeitig ist aber nicht zu leugnen, dass Migration die Staaten vor vielschich-
tige Herausforderungen stellt. Nicht zuletzt erwachsen aus den Bevölkerungs-
verschiebungen auch neue Fragen im Strafrecht. Im Strafanwendungsrecht, das 
die nationale Strafgewalt traditionell unter Anknüpfung an die Staatsangehö-
rigkeit des Täters (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB) und die Staatsangehörigkeit des 
Opfers (vgl. § 7 Abs. 1 StGB) auf Auslandstaten erstreckt, drängt sich die Frage 
geradezu auf, ob diese Praxis noch zukunftsfähig ist oder ob nicht vielmehr ein 
Umdenken erfolgen muss.

Während diese Überlegungen in den Schwestermaterien des Strafanwen-
dungsrechts, namentlich dem Internationalen Privat-8, Sozial-9 und Steuer-
recht10, schon vor Jahren Konjunktur hatten und das „Staatsangehörigkeits-
prinzip“ in der Folge sprichwörtlich „zu Grabe getragen“ wurde, scheinen die 

6 Einen umfassenden Überblick über die Zahl der Kriege und Konflikte weltweit gibt das 
jährlich vom Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) herausgegebe-
ne „Konfliktbarometer“. Das „Konfliktbarometer 2019“ verzeichnete insgesamt 358 Konflik-
te weltweit, darunter 15 Kriege, vgl. Heidelberg Institute for International Conflict Research 
(Hrsg.), Conflict Barometer 2019, 2020.

7 In der Migrationssoziologie werden diese Vorteile zusammengefasst unter dem Stich-
wort „Triple-Win-Migration“, vgl. nur Dräger/ De Geus, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Mi-
gration gerecht gestalten, 2015, S. 9 ff.

8 Aus der international-privatrechtlichen Literatur vgl. Basedow/ Diehl-Leistner, in: Jayme/ 
Mansel (Hrsg.), Nation und Staat im IPR, 1990, S. 13 ff.; v. Hein, in: MK‑BGB, 7. Aufl. 2018, 
§ 5 EGBGB Rn. 27; Henrich, in: FS Stoll (2001), S. 437 ff.; Kropholler, IPR, 6. Aufl. 2006, 
§ 38 IV.; Mankowski, IPRax 2017, S. 130 ff.; Rauscher, IPR, 5. Aufl. 2017, Rn. 195.

9 Zur Diskussion im Sozialrecht vgl. Eichenhofer/ Abig, Zugang zu steuerfinanzierten So-
zialleistungen nach dem Staatsangehörigkeitsprinzip?, 2004, passim; Janda, Migranten im So-
zialstaat, 2012, passim.

10 Im steuerrechtlichen Kontext vgl. Mann, Studies in International Law, 1973, S. 101 
m. w. N.
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demographischen Entwicklungen am Strafanwendungsrecht bislang abzuper-
len. So liegt zwar eine Fülle von Untersuchungen dazu vor, ob und inwie-
weit fremdkulturelle Wertvorstellungen und Anschauungen in der nationalen 
Strafrechtsdogmatik zu berücksichtigen sind.11 Der Aspekt, ob der Bevölke-
rungswandel auch eine Abkehr von der geltungsbereichsrechtlichen Staats-
angehörigkeitsanknüpfung verlangt, wurde seitens des Schrifttums aber bisher 
weitgehend ausgeblendet.

Auch in der nationalen Gesetzgebung bleibt das Staatsangehörigkeitsprinzip 
bislang unangetastet. Gleichzeitig zeichnet sich unter den Staaten jedoch die 
Tendenz ab, den Geltungsbereich der Strafnormen – ergänzend zur Staatsange-
hörigkeit – auch an den bloß faktischen Inlandsaufenthalt des Täters und/oder 
Opfers zu knüpfen. Die innerstaatliche Strafgewalt ist demnach – unabhän-
gig von der Staatsangehörigkeit – bereits dann begründet, wenn sich der Täter 
bzw. das Opfer einer Auslandstat dauerhaft im Inland aufhält. Auch der deut-
sche Gesetzgeber ist auf diesen Zug aufgesprungen: Durch das 49. StrÄndG 
v. 21.1.201512 wurde § 5 StGB erweitert, sodass nunmehr auch Auslandstaten 
der Zwangsheirat (§ 237 StGB) und der weiblichen Genitalverstümmelung 
(§ 226a StGB) durch die deutschen Strafverfolgungsbehörden verfolgt werden 
können, sofern das Opfer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat (vgl. § 5 Nr. 6 lit. c, Nr. 9a lit. b StGB).13 Im internationalen 
Vergleich zeigt sich, dass andere Rechtsordnungen sogar noch weiter gehen, 
indem sie ihre Strafgewalt nicht nur in Bezug auf einzelne Tatbestände, sondern 
generell auf Auslandstaten von oder gegen Personen mit dauerndem Inlandsauf-
enthalt erstrecken. Dass der Blick insoweit nicht einmal in die Ferne schweifen 
muss, beweist die Lektüre des niederländischen Strafgesetzbuches. Dieses er-
klärt das niederländische Strafrecht allgemein für anwendbar auf Auslandstaten 
von und gegen Personen mit ständigem Wohnsitz in den Niederlanden.14

Zusammengefasst werden diese nationalen Geltungsbereichsregelungen ge-
meinhin unter dem Terminus „Domizilprinzip“. Dabei erweckt die Betitelung 
als „Prinzip“ zugleich den Anschein einer Legitimation. Die bloße Bezeichnung 
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bisher noch völlig ungeklärt ist, 
ob die Anknüpfung an den faktischen Inlandsaufenthalt des Täters (sog. aktives 

11 Vgl. nur Basile, Multikulturelle Gesellschaft und Strafrecht, 2015, passim; Hilgen-
dorf, JZ 2009, S. 139 ff.; Steffen, Strafrecht in einer multikulturellen Gesellschaft, 2015, pas-
sim; Valerius, Kultur und Strafrecht, 2011, passim. Auch die strafrechtliche Abteilung des 
70. Deutschen Juristentages 2014 hat sich mit dem Thema „Kultur, Religion, Strafrecht – Neue 
 Herausforderungen in einer pluralistischen Gesellschaft“ befasst, vgl. dazu das gleichnamige 
Gutachten von Hörnle.

12 BGBl. I 2015, S. 10.
13 Zur Domizilanknüpfung im deutschen Strafanwendungsrecht vgl. noch eingeh. unter 

3. Teil, 2. Kap. A.III.1.b)aa)(1)(a).
14 Vgl. auf Täterseite Art. 7 Abs. 3 niedStGB und auf Opferseite Art. 5 Abs. 2 niedStGB. 

Eingeh. zum niederländischen Strafanwendungsrecht s. 3. Teil, 2. Kap. A.III.1.b)aa)(2)(d).
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Domizilprinzip) bzw. Opfers (sog. passives Domizilprinzip) zulässig ist. Denn 
das Domizilprinzip wurde im rechtswissenschaftlichen Diskurs bislang allen-
falls stiefmütterlich behandelt. Allem voran gilt dies für die Frage, ob und in-
wieweit die Geltungsbereichserstreckung unter Anknüpfung an den dauernden 
Inlandsaufenthalt des Täters bzw. Opfers mit dem geltenden Völkerrecht in Ein-
klang steht. Hier gehen die Ansichten im Schrifttum stark auseinander. Ohne 
dass eine eingehende Untersuchung erfolgt wäre, reicht das Meinungsspektrum 
gegenwärtig von „bedenkenfrei“15 über „zweifelhaft“16 bis hin zu „von einer 
völkergewohnheitsrechtlichen Anerkennung […] weit entfernt“17. Noch weni-
ger Beachtung wurde der Frage geschenkt, inwieweit die Domizilanknüpfung 
mit höherrangigem nationalem Verfassungsrecht und mit Unionsrecht verein-
bar ist.

Die vorliegende Untersuchung soll einen Beitrag zur Beantwortung der auf-
gezeigten Fragen leisten und klären, ob sich die Erstreckung nationaler Strafge-
walt auf Auslandstaten durch bzw. gegen Staatsangehörige gegenwärtig noch 
legitimieren lässt oder ob nicht vielmehr die Domizilanknüpfung auf Seiten 
des Täters respektive Opfers in Zukunft an die Stelle der Staatsangehörigkeits-
anknüpfung treten sollte. Diesem Vorhaben entsprechend werden sowohl die 
Staatsangehörigkeits- als auch die Domizilanknüpfung umfassend auf den Prüf-
stand gestellt.

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil wird das Fundament 
für die Untersuchung gelegt. Im Rahmen einer allgemeinen Bestandsaufnah-
me werden die Grundlagen und Grenzen des nationalen Strafanwendungsrechts 
aufgezeigt. Der zweite Teil fokussiert sich auf das Staatsangehörigkeitsprinzip 
als traditionelles Anknüpfungsprinzip im Strafanwendungsrecht. Im Rahmen 
eines historischen Abrisses wird im ersten Kapitel zunächst die Entstehungs-
geschichte des Staatsangehörigkeitsprinzips nachvollzogen. Daran anknüpfend 
zeigt das zweite Kapitel auf, inwieweit die aktuellen Bevölkerungsverschiebun-
gen geeignet sind, die tradierte Anknüpfung der Strafgewalt an die Staatsange-
hörigkeit herauszufordern. Der daraus resultierenden Notwendigkeit einer neu-
erlichen Überprüfung der Vereinbarkeit des Staatsangehörigkeitsprinzips mit 
den Grenzen des Strafanwendungsrechts in völker-, verfassungs- und unions-
rechtlicher Hinsicht kommt das dritte Kapitel nach. Der dritte große Teil der 
Arbeit beschäftigt sich mit dem Domizilprinzip als mögliche Alternative zum 
Staatsangehörigkeitsprinzip. Dabei werden zunächst im ersten Kapitel Inhalt 

15 Jescheck/ Weigend, StrafR AT, 5. Aufl. 1996, § 18 II 3. Ohne jede Bedenken auch Rekate, 
Jurisdiktionskonflikte, 2015, S. 84.

16 Jeßberger, Geltungsbereich, 2011, S. 250; Werle/ Jeßberger, in: LK‑StGB, 12. Aufl. 
2007, Vor. § 3 Rn. 254.

17 Roegele, Strafrechtsimperialismus, 2014, S. 122. Oehler, Int. StrafR, 2. Aufl. 1983, Vor. 
Rn. 657 bezeichnet den Schutz von im Inland wohnenden Personen sogar als „abartige […] 
Form“ des passiven Personalitätsprinzips.
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und Funktion des Domizilprinzips, wie es sich aus der nationalen Praxis er-
gibt, näher erläutert, bevor im zweiten Kapitel untersucht wird, ob und wenn 
ja, inwieweit sich die Völker-, Verfassungs- und Unionsrechtskonformität der 
Domizilanknüpfung begründen lässt. Der abschließende vierte Teil der Arbeit 
ist einer Schlussbetrachtung vorbehalten. In deren Rahmen werden zunächst 
im ersten Kapitel konkrete Forderungen für eine Reform des nationalen Straf-
anwendungsrechts vorgetragen, bevor die Ergebnisse der Untersuchung im 
zweiten Kapitel in Thesenform zusammengefasst werden.





1. Teil

Bestandsaufnahme –  
Grundlagen und Grenzen des Strafanwendungsrechts

Die personelle Strafgewalt ist vor dem Hintergrund der wesentlichen Grund-
lagen des Strafanwendungsrechts zu sehen. Daher müssen zunächst Begriff und 
Gegenstand des Strafanwendungsrechts erläutert (1. Kapitel) und die Grenzen 
des Strafanwendungsrechts aufgezeigt werden (2. Kapitel).





1. Kapitel

Begriff und Gegenstand des Strafanwendungsrechts

Das in den §§ 3–7 und 9 StGB geregelte Strafanwendungsrecht betrifft die 
Frage, ob ein konkreter Sachverhalt mit Auslandsbezug – beispielweise eine 
Tat, die sich (teilweise) im Ausland ereignet hat oder deren Täter oder Opfer 
ausländischer Staatsangehöriger ist – der nationalen Strafgewalt unterliegt und 
ob auf diesen Sachverhalt die nationalen Strafnormen Anwendung finden und 
die Tat in der Folge der nationalen Gerichtsbarkeit unterliegt.1

Daraus folgt bereits, dass die betreffenden Vorschriften – entgegen der ein-
dimensionalen Bezeichnung als „Strafanwendungsrecht“2 – nicht lediglich 
dazu dienen, den Anwendungsbereich der nationalen Strafnormen festzulegen, 
sondern sie erfüllen darüber hinaus zwei weitere wesentliche Funktionen: Im 
Ausgangspunkt befinden die Vorschriften darüber, ob ein Staat einen bestimm-
ten Lebenssachverhalt überhaupt einer strafrechtlichen Bewertung unterzieht.3 
Diese Frage ist der, welches Strafrecht dieser Bewertung zugrunde zu legen 
ist – das eigene Strafrecht oder das eines fremden Staates (insbesondere des 
Tatortstaates) –, logisch vorgelagert.4 Insoweit ist Jeßberger zuzustimmen, der 
die Bezeichnung „Geltungsbereichsrecht“ als treffender erachtet.5 Dabei wird 
nicht übersehen, dass die deutschen Strafanwendungsnormen – entsprechend 
der allgemeinen Staatenpraxis6 – ausschließlich deutsches Strafrecht für an-
wendbar erklären,7 sodass eine bestehende Strafberechtigung Deutschlands 

1 Ambos, Int. StrafR, 5. Aufl. 2018, § 1 Rn. 4 f.; Böse, in: NK‑StGB, 5. Aufl. 2017, Vor. 
§ 3 Rn. 8; Jeßberger, Geltungsbereich, 2011, S. 17; Werle/ Jeßberger, in: LK‑StGB, 12. Aufl. 
2007, Vor. § 3 Rn. 1, 3.

2 Der Begriff geht zurück auf Mezger, Strafrecht – ein Lehrbuch, 1931, S. 57.
3 Ambos, in: MK‑StGB, 3. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 2; Eser/ Weißer, in: Schönke/ Schröder, 

30. Aufl. 2019, Vor. § 3 Rn. 8; Jeßberger, Geltungsbereich, 2011, S. 13 f., 17; Satzger, Int. u. 
Europ. StrafR, 8. Aufl. 2018, § 3 Rn. 2; Werle/ Jeßberger, in: LK‑StGB, 12. Aufl. 2007, Vor. 
§ 3 Rn. 4.

4 Ambos, in: MK‑StGB, 3. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 2; Jescheck/ Weigend, StrafR AT, 
5. Aufl. 1996, § 18 I 1; Werle/ Jeßberger, in: LK‑StGB, 12. Aufl. 2007, Vor. § 3 Rn. 6. Abw. hin-
gegen Böse, in: NK‑StGB, 5. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 8.

5 Jeßberger, Geltungsbereich, 2011, S. 23.
6 Vgl. die 17 Länderberichte über das nationale Strafanwendungsrecht, die u. a. auch die 

Frage der „Berücksichtigung ausländischer Strafnormen“ thematisieren, in: Sinn (Hrsg.), Ju-
risdiktionskonflikte, 2012.

7 Ambos, in: MK‑StGB, 3. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 2; Cornils, Fremdrechtsanwendung, 
1978, S. 3; Hecker, Europ. StrafR, 5. Aufl. 2015, Kap. 2 Rn. 2; Werle/ Jeßberger, in: LK-StGB, 
12. Aufl. 2007, Vor. § 3 Rn. 8.
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stets auch die Anwendung deutschen Strafrechts nach sich zieht.8 Der Um-
stand, dass der Unterscheidung zwischen Strafberechtigung und anwendbarem 
Strafrecht de lege lata keine praktische Bedeutung zukommt, ändert aber nichts 
an der theoretischen Differenzierbarkeit.9 Denn es ist durchaus denkbar, dass 
ein Staat einen seiner Strafgewalt unterstehenden Sachverhalt – entsprechend 
dem international-privatrechtlichen Vorbild10 – nicht nach eigenem, sondern 
nach fremdem Recht bewertet.11 Schließlich entscheiden die Strafanwendungs-
normen darüber, ob ein Sachverhalt in prozessualer Hinsicht in den Zustän-
digkeitsbereich der nationalen Strafgerichte fällt.12 Denn die Zuständigkeit der 
deutschen Gerichte wird für alle Taten angenommen, auf die deutsches Straf-
recht Anwendung findet.13 In prozessualer Hinsicht stellt die Anwendbarkeit 
deutschen Strafrechts also eine positive Prozessvoraussetzung dar. Finden die 
deutschen Strafnormen keine Anwendung, so liegt ein Verfahrenshindernis vor, 
das zur Verfahrenseinstellung14 führt.15

8 Auf die Deckungsgleichheit von Geltungsbereich und Anwendungsbereich verweisend 
Werle/ Jeßberger, in: LK‑StGB, 12. Aufl. 2007, Vor. § 3 Rn. 8; ähnl. auch Ambos, in: MK-StGB, 
3. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 2.

9 Jeßberger, Geltungsbereich, 2011, S. 15; Neumann, in: FS Müller-Dietz (2001), 
S. 589 ff. (599).

10 So plädiert etwa Schmidt-Kessel, in: Sinn (Hrsg.), Jurisdiktionskonflikte, 2012, S. 65 ff. 
de lege ferenda für eine unmittelbare Fremdrechtsanwendung nach dem international-privat-
rechtlichen Vorbild.

11 Darauf, dass dem deutschen Recht in der Vergangenheit eine unmittelbare Fremdrechts-
anwendung keineswegs fremd war, verweisen Cornils, Fremdrechtsanwendung, 1978, S. 3; 
Jescheck/ Weigend, StrafR AT, 5. Aufl. 1996, § 18 I 1; Jeßberger, Geltungsbereich, 2011, S. 15; 
Schmitz, Personalitätsprinzip, 2002, S. 66; Werle/ Jeßberger, in: LK‑StGB, 12. Aufl. 2007, Vor. 
§ 3 Rn. 9 unter Bezugnahme auf § 4 Abs. 3 Nr. 2 RStGB, der bis zur GeltungsbereichsVO von 
1940 die Anwendung des milderen ausländischen Strafgesetzes vorsah, sofern der Täter bei 
der Tatbegehung noch nicht Deutscher war (sog. Neubürgerklausel).

12 Böse, in: NK‑StGB, 5. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 8; Eser, in: FS Trechsel (2002), S. 219 ff. 
(227); Jeßberger, Geltungsbereich, 2011, S. 16; Walther, in: FS Eser (2005), S. 925 ff. (928 f.); 
Werle/ Jeßberger, in: LK‑StGB, 12. Aufl. 2007, Vor. § 3 Rn. 7.

13 Mankowski/ Bock, JZ 2008, S. 555 ff. (557) sprechen insoweit von der „Ankopplung der 
Zuständigkeit an das Strafanwendungsrecht qua Verweisung“.

14 Die Einstellung erfolgt im Ermittlungsverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO, im Zwischen-
verfahren durch Nichteröffnungsbeschluss gem. § 204 Abs. 1 i. V. m. § 203 StPO und im Haupt-
verfahren entweder durch Einstellungsbeschluss nach § 206a StPO (vor der Hauptverhand-
lung) oder durch Prozessurteil nach § 260 Abs. 3 StPO (während der Hauptverhandlung).

15 BGHSt 34, 1, 3 f.; BGH, NJW 1995, S. 1844 (1845); BGH, Beschl. v. 26.11.1996 – 
1 StR 626/96 bei Miebach, NStZ 1997, S. 119 f. (119); BGH, wistra 2011, S. 335 (336); BGH, 
NStZ-RR 2012, S. 247 (248); OLG Celle, Beschl. v. 5.6.2007 – 1 Ws 191–193/07, BeckRS 
2007, 10172; OLG Düsseldorf, wistra 1992, S. 352; OLG Köln, StV 1982, S. 471 (471); OLG 
Saarbrücken, NJW 1975, S. 506; LG Frankfurt, NJW 1977, S. 508; Ambos, in: MK-StGB, 
3. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 4; Böse, in: NK‑StGB, 5. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 11; Eser/ Weißer, in: 
Schönke/ Schröder, 30. Aufl. 2019, Vor. § 3 Rn. 9; Fischer, StGB, 67. Aufl. 2020, Vor. § 3 Rn. 1; 
Hecker, Europ. StrafR, 5. Aufl. 2015, Kap. 2 Rn. 3; Heger, in: Lackner/ Kühl, 29. Aufl. 2018, 
Vor. § 3 Rn. 10; v. Heintschel-Heinegg, in: BeckOK-StGB, 44. Edition (Stand: 1.11.2019), § 3 
Rn. 10; Hoyer, in: SK‑StGB, 9. Aufl. 2017, Vor. § 3 Rn. 3; Jeßberger, Geltungsbereich, 2011, 
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